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Gemeindevertretung Mönkebude (Entscheidung) 26.10.2023 Ö 
 
Sachverhalt 
 
In den vergangenen Jahren wurde durch die Gemeinde die Dienstleistung zur Übernahme des Win-
terdienstes auf den Gehwegen angeboten. Diese Leistung wurde durch einige Anlieger in Anspruch 
genommen.  
 
Durch die Verwaltung wurden 4 Kalkulationsvarianten (siehe Anlage) erstellt.  
 
Variante 1: Kalkulation mit 25 Einsatzstunden und 30 % umlagefähigen Winterdienstanteil 
  Frontmeterpreis: 6,39 € 
 
Variante 2: Kalkulation mit 20 Einsatzstunden und 30 % umlagefähigen Winterdienstanteil 
   Frontmeterpreis: 6,11 € 
 
Variante 3: Kalkulation mit 25 Einsatzstunden und 20 % umlagefähigen Winterdienstanteil 
   Frontmeterpreis: 5,11 € 
 
Variante 4: Kalkulation mit 20 Einsatzstunden und 20 % umlagefähigen Winterdienstanteil 
   Frontmeterpreis: 4,82 € 
 
Die Meteranzahl basiert auf die Vereinbarungen der Winterperiode 2022/23. Die Vereinbarungen 
werden auf unbestimmte Zeit geschlossen. Für die Einsatzplanung wurde die Position „Personal Or-
ganisation Bauhof“ der Kalkulation hinzugefügt. Bei starken wirtschaftlichen Schwankungen kann die 
Kalkulation zukünftig angepasst werden. 
 
Derzeit ist es noch nicht erforderlich eine Mehrwertsteuer auf die Winterdienstvereinbarungen zu er-
heben (da der Winterdienst zur Gemeinde und nicht zum BgA zählt). Erst ab dem Kalenderjahr 2025 
ist dies erforderlich. Folglich können wir die Winterdienstvereinbarungen der Winterperioden 2023/24 
(Fälligkeit im November bzw. Dezember 2023) sowie 2024/25 (Fälligkeit November 2024) noch ohne 
Mehrwertsteuer verbuchen. Ab der Winterperiode 2025/26 müssen wir uns dann die Gemeinde expli-
ziert anschauen, ob es notwendig ist.  
 
Ich bitte um Beachtung, dass der Winterdienst Gemeindeaufgabe ist und nicht in den Aufgabenbe-
reich des BgA zählt. 
 
Um möglichst viele Einwohner zu erreichen, könnte die Anlage 4 „Hinweis Winterdienstvereinbarun-
gen“ ins Amtsblatt gedruckt oder in der Gemeinde ausgehangen werden.  
 
 



  
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mönkebude beschließt, die Winterdienstvereinbarungen mit 
einem Frontmeterpreis von ____ € weiterzuführen. 
 
 
Anlage/n 

2 Anschreiben neu öffentlich 
 

3 Vereinbarung öffentlich 
 

4 Hinweis Winterdienstvereinbarungen öffentlich 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
  

ja nein 
   

fin. Auswirkungen x 
    

im Haushalt berücksichtigt x 
 

Deckung durch: Produkt Sachkonto 
    

11.40.30.00 44.19.00.00 

Liegt eine Investition vor? 
  

Folgekosten 
  

      

      

 

 

 
 

Abstimmungsergebnis 
JA NEIN ENTHALTEN BEFANGEN 

    

 
 
 
 
 
______________________      
Bürgermeister/in 
 Siegel   
 
 
 
______________________ 
stellv. Bürgermeister/in 
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